
 
 
 

Öffentliche Auflage der Unterlagen zum Windpark 
Königswiesen - St. Georgen am Walde 

UVP-Verfahren 
 

Altmelon, am 27. Mai 2026 
 

Der geplante Windpark liegt im Gebiet der Gemeinden Königswiesen und St. Georgen am Walde 
in Oberösterreich. Diese beiden Gemeinden sind als Standortgemeinden für etwaige Widmungen 
und das Projekt zuständig - die Marktgemeinde Altmelon hat darauf keinen Einfluss. 
 
Als Nachbargemeinde sind wir am Rande vom Vorhaben betroffen: Die geplante verkehrliche 
Anbindung des Windparks erfolgt über die B119 auf Altmeloner Gemeindegebiet. Aus diesem 
Grund ist die Marktgemeinde Altmelon in das UVP-Verfahren eingebunden und legt die 
Projektunterlagen zur öffentlichen Einsicht auf: 
 
Die WE Königswiesen – St. Georgen am Walde GmbH hat um Genehmigung des Vorhabens 
Windpark Königswiesen – St. Georgen am Walde gemäß § 5 Umwelt-
verträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 UVP-G 2000 angesucht. 
 
In der Zeit von 27. Mai bis 10. Juli 2026 werden die in elektronischer Form vorliegenden 
Projektunterlagen bei der UVP-Behörde, Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Umwelt- und 
Anlagenrecht, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, sowie der Marktgemeinde Altmelon, 3925 
Altmelon 60, während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. 
 
Die Projektunterlagen stehen auch auf der Internetseite des Landes Oberösterreich unter  
www.land-oberoesterreich.gv.at (-> Service -> Amtstafel -> Kundmachungen -> 
Umweltverträglichkeitsprüfung) in PDF-Format zum Download bereit. 
 
In Niederösterreich kommt in der Marktgemeinde Altmelon die verkehrliche Anbindung des 
Vorhabensgebietes über einen zu ertüchtigenden Forstweg an die Landesstraße B 119 zu liegen. 
Einwendungen zu dieser Thematik können nur bei der UVP-Behörde, Amt der NÖ 
Landesregierung, Abteilung Umwelt- und Anlagenrecht, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten 
eingebracht werden. 
 
Einwendungen betreffend den Vorhabensteil in Oberösterreich sind beim Amt der OÖ 
Landesregierung, Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft, Abteilung Anlagen-, Umwelt- und 
Wasserrecht, Kärtnerstraße 10-12, 4021 Linz einzubringen. 
 
Für eine persönliche Beratung steht die WE Königswiesen – St. Georgen am Walde GmbH an 
folgenden Terminen zur Verfügung: 
Dienstag, 9. Juni 2026, 1700 Uhr bis 2000 Uhr - Gemeindeamt St. Georgen am Walde 
Montag, 15. Juni 2026, 1500 Uhr bis 1800 Uhr - Gemeindeamt Königswiesen 
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